
Kündigung der Mitgliedschaft / einzelner Geschäftsanteile (§§ 65 und 67b GenG)

Urschrift für die Genossenschaft122 500 I 7.06FA

Mitglieds-Nr.

Geschäftsguthabenkonto-Nr.

Vollständiger Name und Anschrift des Kündigenden Name der Genossenschaft

Ich kündige hiermit meine Mitgliedschaft bei der Genossenschaft zum Schluss des am endenden Ge- 

schäftsjahres.

Ich kündige hiermit Geschäftsanteil(e) meiner Beteiligung an der Genossenschaft zum Schluss des

am endenden Geschäftsjahres, so dass ich noch mit weiteren, also insgesamt

mit Geschäftsanteil(en) beteiligt bleibe.

Auszahlungsansprüche (z. B. Auseinandersetzungsguthaben) sind dem Konto bei der

(BLZ) gutzuschreiben.

Die Ansprüche werden nach den gesetzlichen Vorschriften (§73 GenG) nicht zum Schluss des am enden-

den Geschäftsjahres fällig, sondern gelangen zur Auszahlung erst nach Ablauf der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung/Vertreter-

versammlung, die über den Jahresabschluss des genannten Geschäftsjahres beschließt.

Kündigung bei der Genossenschaft eingegangen am

Eingetragen in die Mitgliederliste am

Tag des Ausscheidens

Ort, Datum Mitglied

Sollte das Mitglied minderjährig sein, stimme ich seiner Kündigung hiermit zu.

Ort, Datum gesetzlicher Vertreter

 



Durchschrift für das Mitglied

Vollständiger Name und Anschrift des Kündigenden Name der Genossenschaft

Ich kündige hiermit meine Mitgliedschaft bei der Genossenschaft zum Schluss des am endenden Ge- 

schäftsjahres.

Ich kündige hiermit Geschäftsanteil(e) meiner Beteiligung an der Genossenschaft zum Schluss des

am endenden Geschäftsjahres, so dass ich noch mit weiteren, also insgesamt

mit Geschäftsanteil(en) beteiligt bleibe.

Auszahlungsansprüche (z. B. Auseinandersetzungsguthaben) sind dem Konto bei der

(BLZ) gutzuschreiben.

Die Ansprüche werden nach den gesetzlichen Vorschriften (§73 GenG) nicht zum Schluss des am enden-

den Geschäftsjahres fällig, sondern gelangen zur Auszahlung erst nach Ablauf der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung/Vertreter-

versammlung, die über den Jahresabschluss des genannten Geschäftsjahres beschließt.

Ort, Datum Mitglied

Sollte das Mitglied minderjährig sein, stimme ich seiner Kündigung hiermit zu.

Ort, Datum gesetzlicher Vertreter

122 500 II 7.06FA

Mitglieds-Nr.

Geschäftsguthabenkonto-Nr.

Kündigung der Mitgliedschaft / einzelner Geschäftsanteile (§§ 65 und 67b GenG) 



Die Kündigung Ihrer Mitgliedschaft bei der Genossenschaft zum Schluss des am endenden Ge- 

schäftsjahres.

Die Kündigung von Geschäftsanteil(e) Ihrer Beteiligung an der Genossenschaft zum Schluss des

am endenden Geschäftsjahres, so dass Sie noch mit weiteren, also insgesamt

mit Geschäftsanteil(en) beteiligt bleiben.

Auszahlungsansprüche (z. B. Auseinandersetzungsguthaben) werden dem Konto bei der

(BLZ) gutgeschrieben.

Die Ansprüche werden nach den gesetzlichen Vorschriften (§73 GenG) nicht zum Schluss des am enden-

den Geschäftsjahres fällig, sondern gelangen zur Auszahlung erst nach Ablauf der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung/Vertreter-

versammlung, die über den Jahresabschluss des genannten Geschäftsjahres beschließt.

Mitteilung der Genossenschaft an das Mitglied

Vollständiger Name und Anschrift des Kündigenden Name der Genossenschaft

Mitglieds-Nr.

Geschäftsguthabenkonto-Nr.

Kündigung der Mitgliedschaft / einzelner Geschäftsanteile (§§ 65 und 67b GenG)

122 500 III 7.06FA

Ort, Datum Genossenschaft

In die Mitgliederliste ist eingetragen worden:

 



Kündigung der Mitgliedschaft / einzelner Geschäftsanteile (§§ 65 und 67b GenG)

Durchschrift für die Genossenschaft122 500 IV 7.06 FA

Mitglieds-Nr.

Geschäftsguthabenkonto-Nr.

Vollständiger Name und Anschrift des Kündigenden Name der Genossenschaft

Kündigung bei der Genossenschaft eingegangen am

Eingetragen in die Mitgliederliste am

Tag des Ausscheidens

Ort, Datum Genossenschaft

Die Kündigung Ihrer Mitgliedschaft bei der Genossenschaft zum Schluss des am endenden Ge- 

schäftsjahres.

Die Kündigung von Geschäftsanteil(e) Ihrer Beteiligung an der Genossenschaft zum Schluss des

am endenden Geschäftsjahres, so dass Sie noch mit weiteren, also insgesamt

mit Geschäftsanteil(en) beteiligt bleiben.

Auszahlungsansprüche (z. B. Auseinandersetzungsguthaben) werden dem Konto bei der

(BLZ) gutgeschrieben.

Die Ansprüche werden nach den gesetzlichen Vorschriften (§73 GenG) nicht zum Schluss des am enden-

den Geschäftsjahres fällig, sondern gelangen zur Auszahlung erst nach Ablauf der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung/Vertreter-

versammlung, die über den Jahresabschluss des genannten Geschäftsjahres beschließt.

In die Mitgliederliste ist eingetragen worden:

 


	01_CoachingHandbuch 2011-11.pdf
	Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.
	Lauterbergstraße 1, 76137 Karlsruhe
	www.bwgv-info.de

	02_Beratungsgutscheine.pdf
	Sammelmappe1.pdf
	02_Beratungsgutscheine BWGV.pdf
	Beratungsgutschein BWGV 1
	Beratungsgutschein für neu gegründete Genossenschaft
	Beratungsgutschein 1
	(Gültig in den ersten drei Jahren nach der Gründung)

	FAX  0721 352-1488
	Kommunikationsdaten


	Beratungsgutschein BWGV 2
	Beratungsgutschein für neu gegründete Genossenschaft
	Beratungsgutschein 2
	(Gültig in den ersten drei Jahren nach der Gründung)

	FAX  0721 352-1488
	Kommunikationsdaten


	Beratungsgutschein BWGV 3
	Beratungsgutschein für neu gegründete Genossenschaft
	Beratungsgutschein 3
	(Gültig in den ersten drei Jahren nach der Gründung)

	FAX  0721 352-1488
	Kommunikationsdaten


	Beratungsgutschein BWGV 4
	Beratungsgutschein für neu gegründete Genossenschaft
	Beratungsgutschein 4
	(Gültig in den ersten drei Jahren nach der Gründung)

	FAX  0721 352-1488
	Kommunikationsdaten





	Beratungsgutschein BWGV 1.pdf
	Beratungsgutschein BWGV 2.pdf
	Beratungsgutschein BWGV 3.pdf
	01_CoachingHandbuch 2012-05.pdf
	Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband e.V. steht den neu gegründeten Genossenschaften bei betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten sowie bei der Qualifizierung von Vorständen, Aufsichtsräten und Mitarbeitern ...
	Während der Aufbau- und Entwicklungsphase der neu gegründeten Genossenschaft erfolgt eine beratende Begleitung durch den jeweils zuständigen Genossenschaftsverband. Dazu wurde ein Betreuungs- und Coachingkonzept konzipiert. In Ergänzung dazu gibt das ...
	1. Grundlagen des Betreuungskonzeptes / Beratungsgutscheine
	Im Rahmen der Gründungsprüfung wurde das Unternehmenskonzept unter wirtschaftlichen und organisatorisch tragfähigen Gesichtspunkten beurteilt. In der Aufbau- und Entwicklungsphase des Unternehmens erscheint es sinnvoll, die geschäftliche Entwicklung u...
	Die neu gegründete Genossenschaft kann Beratungsleistungen bis maximal drei Beratertage für betriebswirtschaftliche Beratungen bzw. für die Rechts- oder Steuerberatung kostenlos anfordern. Die neu gegründeten Genossenschaften erhalten hierzu drei Bera...
	Darüber hinausgehende einzelbetriebliche Beratungen werden nach vorheriger Abstimmung der Genossenschaft berechnet.
	2. Inhalte der Beratungsleistungen
	In der Phase nach der Gründung stehen Fragen zu Planung, Steuerung und Anpassung des jungen Unternehmens im Vordergrund.
	Wesentlicher Inhalt der betriebswirtschaftlichen Beratung ist
	 die Einhaltung des Unternehmenskonzeptes und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung des jungen Unternehmens sowie insbesondere
	 die Verfeinerung des Geschäftsführungsinstrumentariums und Einführung grundlegender Elemente der Unternehmenssteuerung.
	Auf der Grundlage des Unternehmenskonzeptes ist der Aufbau und die Einrichtung des Geschäftsführungsinstrumentariums ein wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Unternehmenssteuerung.
	Die Beratung beinhaltet die Analyse und die Besprechung der Unterlagen zur Unternehmensentwicklung und der vorhandenen Dokumentationen zur Unternehmenssteuerung.
	An Hand von Tipps und Handlungsempfehlungen werden erforderliche Maßnahmen zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens selbst aber auch der Instrumente der Unternehmenssteuerung aufgezeigt. Themen und Inhalte der Beratung werden an die jeweil...
	Betriebswirtschaftliche Beratungsthemen
	1. Aufbau/Ablauforganisation
	2. Strategieberatung
	3. Planungswesen
	4. Informationstechnologie
	5. Finanzierungsinstrumente
	6. Controlling/Kostenrechnung
	7. Informations- und Dokumentationswesen
	8. Internes Überwachungssystem
	9. Risikomanagement
	Bei der Beurteilung rechtlicher und steuerrechtlicher Fragen werden die jeweiligen Fachabteilungen des Verbandes einbezogen.
	Rechtsberatung
	 Beratungsleistungen für  Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften
	 Genossenschaftsrecht
	 Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts- und Umwandlungs- und Wirtschaftsrecht, AGB
	 Insolvenzrecht
	 Sonstige Rechtsfragen (Kartell-, Marken-, Wettbewerbsrecht)
	 Strukturfragen
	Für arbeitsrechtliche Fragen und Beratungsleistungen steht der Arbeitgeberverband des genossenschaft-lichen Groß- und Außenhandels in Baden-Württemberg e.V. zur Verfügung.
	Steuerberatung
	 Einstiegsinformationen in Steuerfragen
	 Allgemeines zur Besteuerung einer Genossenschaft
	 Körperschaftsteuer bei einer Genossenschaft
	 Gewerbesteuer bei einer Genossenschaft
	 Die Besteuerung beim Ehrenamt
	Diese Beratungsleistungen können sowohl in den Unternehmen vor Ort als auch zentral als Gruppenveranstaltung durchgeführt werden. Eine Anpassung der Seminarinhalte an die betrieblichen Erfordernisse ist gegeben.
	Weitere spezielle Beratungsleistungen
	Je nach Bedarf können weitere spezielle Beratungsleistungen angefordert oder vermittelt werden. Dazu gehören zum Beispiel:
	Weitere Beratungsleistungen aus den Bereichen Marktanalyse (Kundenbefragungen), Marketing, Werbung und Marktforschung können angefordert oder vermittelt werden.
	14. Aus- und Weiterbildung
	1. Anmeldungen bei Aufnahme des Geschäftsbetriebes
	Genossenschaften müssen neben der Anmeldung zum Genossenschaftsregister wie alle Unternehmen dafür Sorge tragen, dass notwendige Anmeldungen vorgenommen und ggf. erforderliche Genehmigungen eingeholt werden.
	Gewerbeanmeldung/Gewerbeamt
	Die Anmeldung des Gewerbes soll zeitgleich mit Aufnahme der Geschäftstätigkeit erfolgen, spätestens jedoch zwei Wochen danach.
	Bei einigen Gewerben sind besondere Nachweise erforderlich.
	Mitteilung der Geschäftsaufnahme/Finanzamt
	Das Finanzamt erteilt eine Steuernummer. Es wird in der Regel automatisch durch das Registergericht informiert.
	Berufsgenossenschaft
	Die Anmeldung des Beginns der Geschäftstätigkeit ist innerhalb einer Woche bei der zuständigen Berufsgenossenschaft vorzunehmen, es besteht Meldepflicht zur Berufsgenossenschaft.
	Die Berufsgenossenschaft erteilt eine Betriebsnummer für die gesetzliche Unfallversicherung der Beschäftigten. Die Anmeldung muss auch erfolgen, wenn die Genossenschaft keine Beschäftigten hat.
	Kammern
	Die Pflichtmitgliedschaft gilt auch für Genossenschaften. Der Beginn der Unternehmenstätigkeit muss der zuständigen Industrie- und Handelskammer (gewerbliche und Handelsunternehmen), der Handwerkskammer (Handwerksunternehmen) oder speziellen Berufskam...
	Krankenkasse/Sozialversicherung
	Die Sozialversicherungspflicht bei der Deutschen Rentenversicherung beginnt mit der Aufnahme der Tätigkeit eines Mitarbeiters.
	Die Meldung an den Sozialversicherungsträger erfolgt über die Krankenkasse des Mitarbeiters. Die Frist für die Anmeldung beträgt zwei Wochen nach der Aufnahme der Tätigkeit des Mitarbeiters. Mitarbeiter, die nicht sozialversicherungspflichtig sind, mü...
	2. Angaben auf Geschäftsbriefen und Rechnungen
	Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes (§ 25 a GenG):
	(1) Auf allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet werden, müssen die Rechtsform und der Sitz der Genossenschaft, das Registergericht des Sitzes der Genossenschaft und die Nummer, unter der die Genossenschaft in das Genossensc...
	(2) Der Angaben nach Absatz 1 bedarf es nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die üblicherweise Vordrucke verwendet werden, in denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besond...
	(3) Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des Absatzes 1. Absatz 2 ist auf sie nicht anzuwenden.
	Auf Rechnungen ist außerdem die fortlaufende Rechnungsnummer, der Leistungszeitpunkt sowie die betriebliche Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-ID anzugeben.
	3. Übersicht zu Versicherungen
	Mit Aufnahme des Geschäftsbetriebes sollten die wichtigsten Risiken der Genossenschaft versichert sein.
	Zumindest empfiehlt sich der Abschluss folgender Versicherungen:
	 Betriebshaftpflicht
	 Umwelthaftpflicht
	 Sachversicherung (Brand, Einbruch, Diebstahl, Sturm, Wasser, Elementarschäden)
	 Betriebsunterbrechung
	 Kraftfahrzeugversicherungen (Pflichtversicherung).
	Je nach Geschäftstätigkeit und Risikolage müssen u. a. folgende Risiken beachtet werden:
	 Transportschäden
	 Vertrauensschäden
	 Computer- und Datenmissbrauch
	 Schäden an Maschinen und Elektronik
	 Rechtsstreit.
	Zur Absicherung der Haftungsrisiken für die Mitglieder im Vorstand und Aufsichtsrat könnte eventuell der Abschluss einer speziell auf die Belange einer Genossenschaft ausgerichteten D&O Versicherung (Vermögensschadenhaftpflicht) bspw. beim Verbundpart...
	Die R+V Versicherung AG bietet Gründern von Genossenschaften ab Aufnahme Ihrer Tätigkeit kostenfreien Deckungsschutz für alle versicherbaren Risiken in  den Bereichen Haftpflicht- und Inhaltsversicherung, Betriebsunterbrechung, Maschinen- und Gebäudev...
	4. Arbeitsrechtliche Bestimmungen
	Für arbeitsrechtliche Fragen und Beratungsleistungen steht der Arbeitgeberverband des genossenschaftlichen Groß- und Außenhandels in Baden-Württemberg e.V. zur Verfügung (www.geno-agv.de).  5. Förderleistungen
	Werden für die unternehmerischen Tätigkeiten Fördermittel benötigt, dann können die örtliche Volksbank oder Raiffeisenbank angesprochen werden.
	Einen ersten Überblick über die verschiedensten Förderprogramme für Unternehmen gibt www.genostar.de.
	6. Rahmenverträge
	Durch die Zusammenarbeit mit Partnern in unterschiedlichen Bereichen erschließen sich den Genossenschaften Vorteile bei einem breiten Spektrum von Produkten und Dienstleistungen.
	Einen Überblick geben: Deutscher Genossenschafts-Verlag eG, Wiesbaden (www.genobuy.de),  Deutsche Raiffeisen-Warenzentrale GmbH, Frankfurt, (www.drwz.de) und  Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V., Berlin (www.dgrv.de).
	Der DG-Verlag ist Fachverlag, Einkaufszentrale und Dienstleister für den genossenschaftlichen Verbund. Auf dem zentralen, virtuellen Beschaffungsmarktplatz GenoBuy ist ein umfassendes Angebot für die verschiedensten genossenschaftlichen Unternehmen, z...
	Die DRWZ vermittelt als Dienstleister für die gesamte Raiffeisen-Organisation Fahrzeuge wichtiger Markenhersteller, Personenkraftwagen und Lastkraftwagen. Die DRWZ hält Rahmenverträge mit den meisten der bekannten deutschen und ausländischen Automobil...
	Von der Stärke des genossenschaftlichen Verbundes können Genossenschaften bei der Nutzung der vom DGRV abgeschlossenen Rahmenverträge u. a. in den Bereichen Telekommunikation (Festnetz, DSL, Internetzugang, Standortvernetzung, Servicerufnummern, etc.)...
	7. Mitgliederverwaltung
	Erwerb der Mitgliedschaft
	Mitglied einer Genossenschaft kann jede natürliche und jede juristische Person werden. Die Mitgliedschaft wird im Gründungsstadium (bis zur Anmeldung der Genossenschaft) durch Unterzeichnung der Gründungssatzung erworben. Nach Anmeldung beim Genossens...
	(i. d. R. durch den Vorstand) erworben (§ 15 GenG). Dem künftigen Mitglied ist dabei vor Abgabe seiner Beitrittserklärung eine Abschrift der Satzung in der jeweils geltenden Fassung zur Verfügung zu stellen.
	Mitgliederliste
	Der Vorstand ist verpflichtet, eine Mitgliederliste gemäß § 30 GenG zu führen. Die Mitgliederliste muss zumindest folgende Angaben enthalten:
	 Familienname, Vorname und Anschrift
	 Firma und Anschrift (bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften)
	 Bezeichnung und Anschrift der Vereinigung oder Familiennamen, Vornamen und Anschrift ihrer Mitglieder (bei anderen Personenvereinigungen, z.B. BGB-Gesellschaft)
	 Zahl der übernommenen Geschäftsanteile
	 Ausscheiden aus der Genossenschaft
	Der Zeitpunkt, zu dem die eingetragene Angabe wirksam wird oder geworden ist (Bsp.: Zeitpunkt des Mitgliedschaftserwerbs oder Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Genossenschaft), sowie die die Eintragung begründenden Tatsachen (Bsp.: Beitrittserklärung...
	Beendigung der Mitgliedschaft
	Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung der satzungsgemäßen Kündigungsfrist kündigen (§ 65 GenG).
	Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss maßgeblich (§ 73 GenG). In der Regel wird dabei das nominale Geschäftsguthaben zurückgezahlt.
	Weitere Möglichkeiten der Beendigung der Mitgliedschaft:
	 Übertragung von Geschäftsguthaben
	 Tod eines Mitgliedes
	 Ausschluss eines Mitgliedes
	Musterunterlagen (DG-Formulare, siehe auch Anhang):
	 Beitrittserklärung
	 Mitgliederliste
	 Übertragung von Geschäftsguthaben
	 Kündigung der Mitgliedschaft
	Zur Sicherstellung rechtlich einwandfreier Veränderungen im Gesellschafterbestand sind die o.g. genannten Formularsätze zu verwenden.
	8. Umgang mit dem Registergericht
	Aus dem Genossenschaftsregister müssen sich für jedermann erkennbar die auf die Genossenschaft bezogenen Tatsachen und Rechtsverhältnisse ergeben.
	Eintragungen in das Genossenschaftsregister erfolgen aufgrund einer Anmeldung durch sämtliche Mitglieder des Vorstandes in öffentlich beglaubigter Form (notarielle Beglaubigung der Unterschrift).
	1. Anmeldung von Satzungsänderungen (§ 16 GenG)
	2. Anmeldung einer Zweigniederlassung und ihre Aufhebung (§ 14 GenG)
	3. Anmeldung der Bestellung, des Ausscheidens, der vorläufigen Amtsenthebung und der Änderung der Vertretungsbefugnis eines Vorstandsmitgliedes (§ 28 GenG), seines Stellvertreters
	(§ 35 GenG) oder eines Liquidators (§ 84 GenG)
	4. Anmeldung der Erteilung, die Änderung und das Erlöschen einer Prokura (§ 42 GenG)
	5. Anmeldung einer Verschmelzung (§ 16, 17 UmwG)
	6. Anmeldung der Auflösung (§ 78 GenG)
	Musterunterlagen (DG-Formulare):
	 Anmeldung zum Genossenschaftsregister
	9. Besonderheiten bei Buchführung und Jahresabschluss
	Der Vorstand hat für eine ordnungsgemäße Buchführung und ein zweckdienliches, an Art und Umfang des Geschäftsberichts angepasstes Rechnungswesen zu sorgen (§ 33 GenG; §§ 336 bis 339 HGB):
	 Anschaffung eines geeigneten EDV-Programms, dessen Ordnungsmäßigkeit zertifiziert und testiert ist, mit normiertem Kontenrahmen
	 Qualifiziertes Personal (Aus- und Fortbildung), soweit erforderlich
	 ggf. Vergabe der Buchführung an ein externes Büro
	 Jahresabschluss und Lagebericht (soweit gesetzlich erforderlich), sowie Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Deckung des Jahresfehlbetrages sind spätestens innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres a�
	 Innerbetriebliche Kontrollen des Geld- und Warenverkehrs müssen im betriebsnotwendigen Umfang eingerichtet und laufend durchgeführt werden
	 Einrichtung eines geeigneten und der Betriebsgröße angemessenen Risikomanagementsystems
	10. Zuständigkeiten und Verantwortung von Vorstand und Aufsichtsrat
	Leitung/Geschäftsführung
	Der Vorstand ist das Leitungsorgan einer Genossenschaft. Der Vorstand ist gesetzlicher Vertreter der Genossenschaft (§ 24 GenG). Er leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung (§ 27 GenG). Die Erteilung von Prokura und sonstigen Vollmachten (re...
	Der Vorstand hat die Verantwortung für die Organisation der Genossenschaft und die gesamte Geschäftspolitik. Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze (insbesondere des Genossenschaftsgesetzes), der Satzung...
	Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführers einer Genossenschaft anzuwenden (§ 34 GenG).
	Die Anforderungen an Vorstand und Geschäftsführung sind in einer Checkliste zusammengefasst.
	Aufsichtsrat
	Der Aufsichtsrat ist zwingendes Organ der Genossenschaft und muss entsprechend § 36 GenG aus mindestens drei Mitgliedern bestehen (Ausnahme: so genannte kleine Genossenschaften / siehe dazu unter 12. Die kleine Genossenschaft). Er hat im Interesse der...
	Die Sitzungen des Aufsichtsrates haben in regelmäßigen Abständen stattzufinden. Wesentliche Beratungsergebnisse sind ordnungsgemäß zu protokollieren.
	Der Beginn der gesetzlichen Prüfung  wird dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates mitgeteilt. Die Prüfung ist eine wesentliche Unterstützung des Aufsichtsrates bei seiner Überwachungstätigkeit. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat den Inhalt des Prüfungs...
	Die genossenschaftlichen Verbände bieten für die Mitglieder des Aufsichtsrates Informations- und Schulungsveranstaltungen an.
	Die Anforderungen an den Aufsichtsrat sind in der Checkliste zusammengefasst.
	11. Die Generalversammlung
	Die Generalversammlung ist das Organ, in dem die Mitglieder im Rahmen gesetzlicher und satzungsmäßiger Zuständigkeit gemeinsam in Angelegenheiten der Genossenschaften entscheiden (§ 43 GenG).
	Zuständigkeit
	Nach dem Gesetz ist ausschließlich die Generalversammlung zuständig für:
	 Festsetzung der Höchstkreditgrenze gemäß § 49 GenG (per Beschluss der Generalversammlung (einfache Mehrheit) bei jeder Genossenschaft festzusetzen, bzgl. der Höhe sprechen Sie uns bitte an.
	 Satzungsänderungen
	 Wahl des Vorstandes, soweit diese nicht durch die Satzung einem anderen Organ, z.B. dem Aufsichtsrat zugewiesen ist
	 Amtsenthebung des Vorstandes in den Fällen des § 24 Absatz 3 Satz 2 GenG und des § 40 GenG, sofern die Satzung nicht dem Aufsichtsrat die Kompetenz zur Abberufung der Vorstandsmitglieder zuweist.
	 Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates (§ 36 GenG)
	 Feststellung des Jahresabschlusses (§ 48 GenG)
	 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages
	 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates
	 Beschluss über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
	 Verschmelzung unter Beteiligung eingetragener Genossenschaften (§ 79 UmwG)
	 Auflösung der Genossenschaft (§ 78 GenG)
	Einberufung der Generalversammlung
	Zur Generalversammlung sind alle Mitglieder der Genossenschaft einzuladen. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte hierüber ein entsprechender Nachweis geführt werden.
	Die Generalversammlung wird in der Regel durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Jedenfalls mindestens der zehnte Teil der Mitglieder ist berechtigt, die Einberufung einer Generalversammlung zu verlangen. Der Prüfungsverband ist unter bes...
	Die Generalversammlung wird aufgrund der Regelungen in der Satzung einberufen, entweder durch unmittelbare Benachrichtigung (z. B. Brief) oder durch Bekanntmachung im Bekanntmachungsblatt der Genossenschaft.
	Die Generalversammlung hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres stattzufinden (§ 48 GenG). Für die Einberufung ist eine Frist von mindestens zwei Wochen erforderlich (§ 46 GenG), die zwischen dem Tag des Zugangs bzw. der Bekanntmachung der...
	Die Generalversammlung findet in der Regel am Sitz der Genossenschaft statt.
	Die Tagesordnung einer ordentlichen Generalversammlung enthält mindestens die folgenden regelmäßig wiederkehrenden Gegenstände zur Beratung und Beschlussfassung:
	 Eröffnung und Begrüßung
	 Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 20.. und Vorlage des Jahresabschlusses zum
	31.12. 20..
	 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 20..
	 Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
	 Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
	 Feststellung des Jahresabschlusses 20..
	 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
	 Entlastung
	a) der Mitglieder des Vorstandes
	b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
	 Wahlen zum Aufsichtsrat
	 ggf. Wahlen zum Vorstand
	 Verschiedenes
	Die rechtzeitige Ankündigung von Tagesordnungspunkten soll den Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich ausreichend auf die Diskussion und Beschlussfassung vorzubereiten.
	Über Gegenstände, die nicht so rechtzeitig angekündigt worden sind, dass mindestens eine Woche zwischen dem Zugang der Ankündigung und dem Tag der Generalversammlung liegen, können Beschlüsse nicht gefasst werden. (§ 46 Abs. 2 GenG)
	Mitgliederrechte
	Die Mitglieder haben neben dem Teilnahmerecht  in der Generalversammlung folgende Rechte:
	1. Rederecht zur Meinungsbildung in der Generalversammlung
	2. Antrags- und Vorschlagsrecht bei Wahlen
	3. Auskunftsrecht, soweit die Auskunftserteilung satzungsgemäß zulässig ist
	4. Stimmrecht
	In der Generalversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Mitglieder oder ihre gesetzlichen Vertreter können gemäß § 43 Absatz 5 GenG Stimmvollmacht erteilen. Die Satzung kann die Gewährung von Mehrstimmrechten unter der Maßgabe des § 43 Absatz 3 GenG...
	Die Generalversammlung wird i. d. R. vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder dessen Stellvertreter geleitet (maßgebend ist die Regelung in der Satzung).
	Beschlüsse der Generalversammlung erfolgen grundsätzlich mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmen (§ 43 Absatz 2 GenG).
	Das Gesetz schreibt eine Mehrheit von drei Vierteln (qualifizierte Mehrheit) in folgenden Fällen vor:
	 Änderung der Satzung
	 Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates
	 Verschmelzung der Genossenschaft
	 Auflösung der Genossenschaft
	 Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung
	Abstimmungen und Wahlen erfolgen gemäß Satzung in der Generalversammlung in der Regel durch Handzeichen.
	Abstimmungen oder Wahlen müssen geheim mit Stimmzettel durchgeführt werden, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder der in der Satzung festgelegte Anteil der bei einer Beschlussfassung darüber gültig abgegebenen Stimmen es verlangt.
	Bei Feststellung des Stimmenverhältnisses werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden dabei nicht berücksichtigt.
	Protokoll der Generalversammlung
	Die Niederschrift über die Generalversammlung ist gegenüber dem Registergericht und Mitgliedern ein Beweismittel für den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung, die gefassten Beschlüsse und die durchgeführten Wahlen.
	Das Protokoll muss gemäß Mustersatzung spätestens innerhalb von zwei Wochen vorliegen und u. a. folgendes enthalten:
	 Ort und Tag der Versammlung
	 Name des Versammlungsleiters
	 Art und Ergebnis der Abstimmungen und die Feststellung des Versammlungsleiters über die
	Beschlussfassung
	 ggf. zu Protokoll erklärte Widersprüche
	Das Generalversammlungsprotokoll ist vom
	 Versammlungsleiter
	 dem Schriftführer und
	 sämtlichen Vorstandsmitgliedern, die an der Generalversammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben.
	Musterunterlagen (DG-Formulare):
	 Muster-Tagesordnung
	 Muster- Protokoll Generalversammlung
	12. Die kleine Genossenschaft
	Bei der sogenannten kleinen Genossenschaft handelt es sich um eine Genossenschaft mit mindestens drei und nicht mehr als 20 Mitglieder, bei der der Vorstand aus nur einer Person bestehen kann und auf einen Aufsichtsrat durch Satzungsregelung verzichte...
	Der Typus der so genannten kleinen Genossenschaft steht damit nur einem zahlenmäßig begrenzten Mitgliederkreis zur Verfügung.
	13. Die gesetzliche Prüfung
	1. Zweck und Gegenstand
	Gemäß § 53 GenG ist Zweck der Prüfung die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung der Genossenschaft. Damit unterscheidet sich die genossenschaftliche Pflichtprüfung von der Jahresabschlussprüfung ...
	Durch die erweiterte Prüfung sollen insbesondere die Mitglieder der Genossenschaft dadurch geschützt werden, dass die Genossenschaft in ihrer Funktion zur Erfüllung der Förderleistung gegenüber den Mitgliedern erhalten bleibt.
	Prüfungsgegenstände sind nach der gesetzlichen Vorgabe die Bereiche:
	 Einrichtungen,
	 Vermögenslage
	 Geschäftsführung der Genossenschaft und die
	 Mitgliederliste.
	Die Einrichtungen umfassen nicht nur Sachanlagevermögen sondern sämtliche betrieblichen und organisatorischen Einrichtungen der Genossenschaft, die darauf gerichtet sind den Förderzweck gegenüber den Mitgliedern zu erfüllen.
	Damit sind auch die Aufbau- und Ablauforganisation der Genossenschaft, z.B. Abteilungsbildung und Organisation der betrieblichen Abläufe ebenso umfasst wie z.B. Beteiligungen, deren Aufnahme nur dann zulässig ist, wenn damit der Förderzweck unmittelba...
	Der Begriff der Vermögenslage kann primär im bilanzrechtlichen Sinne verstanden werden und umfasst insbesondere die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände. Bei weiter Auslegung ist auch die Finanzlage inbegriffen.  Die Finanzlage ist we...
	Die Prüfung der Geschäftsführung der Genossenschaft umfasst vorrangig den Vorstand als Leitungsorgan (§ 27 Abs. 1 GenG), aber nicht ausschließlich, sondern auch die anderen Organe wie den Aufsichtsrat und die Generalversammlung.
	Die einzelnen Bestandteile sind die
	1. Organisation der Geschäftsführung,
	2. das Geschäftsführungsinstrumentarium mit den wesentlichen Bestandteilen Einrichtung eines den ge- setzlichen und betrieblichen Erfordernissen entsprechendes Rechnungswesens und wirksamen Internen  Kontrollsystems, Unternehmensplanung und Risikomana...
	In formeller Hinsicht erstreckt sich die Prüfung der Geschäftsführung auf die Beachtung und Erfüllung gesetzlicher und satzungsmäßiger Vorgaben, in materieller Hinsicht auf die Erfüllung des Förderzweckes der Genossenschaft gegenüber ihren Mitgliedern...
	Die Prüfung der Mitgliederliste ist aus mehreren Gründen von besonderer Bedeutung. Die bis 1993 bei den Genossenschaftsregistern geführte Mitgliederliste wird seither vom Vorstand der Genossenschaft geführt. Die Mitgliederliste und damit die Begründun...
	2. Umfang
	Über die vorgenannten Prüfungsgegenstände hinaus ist der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes nur dann zu prüfen, wenn nach § 53 Abs. 2 Satz 1 GenG
	 die Bilanzsumme 1 Million Euro und
	 die Umsatzerlöse (Position 1 Gewinn- und Verlustrechnung) 2 Mio. Euro
	übersteigen (keine Kleinstgenossenschaft).
	Demzufolge können im Rahmen der genossenschaftlichen Pflichtprüfung nachfolgende beide Konstellationen unterschieden werden:
	Prüfung des Jahresabschlusses durch den Prüfungsverband:
	Die Prüfung des Jahresabschlusses bedeutet eine vollumfängliche Prüfung des Jahresabschlusses nach den Vorgaben des § 316 ff HGB und entsprechend der Prüfung von Kapitalgesellschaften.  Das zentrale Prüfungsergebnis ist die Feststellung, ob der Jahres...
	Die Abschlussprüfung hat lediglich vorbeugende Wirkung (Institut der Wirtschaftsprüfer Prüfungsstandard 210: Zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Abschlussprüfung).  Die Abschlussprüfung ist zwar so auszulegen, dass Unrichtigkeiten und ...
	Die Prüfung des Jahresabschlusses bewirkt in der Regel eine erheblich höhere Bonitätseinschätzung durch fremde Kapitalgeber und öffentliche Institutionen, jedoch auch einen deutlich höheren Prüfungsaufwand, da berufsständische Grundsätze über die Durc...
	 Bilanzsumme über 19,25 Mio. Euro
	 Umsatzerlöse über 38,5 Mio. Euro
	 Jahresdurchschnitt 250 Arbeitnehmer
	an zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschritten sind, ist, wie bei der Prüfung mittelgroßer und großer Kapitalgesellschaften ein Bestätigungsvermerk (§ 322 HGB) zu erteilen.
	Durch die Jahresabschlussprüfung erfolgt eine gewisse Entlastung des Aufsichtsrates von seiner Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 38 Abs. 1 Satz 5 GenG. Der Aufsichtsrat wird seine Prüfungspflicht nach einer Prüfung des Jahresabschlusse...
	Sofern die Prüfung des Jahresabschlusses nicht verpflichtend ist, kann eine vertragliche Erweiterung der Pflichtprüfung um die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. vereinbart werden.
	Keine Prüfung des Jahresabschlusses durch den Prüfungsverband
	Sofern keine Verpflichtung zur Prüfung des Jahresabschlusses besteht und auch keine freiwillige Erweiterung um die Jahresabschlussprüfung vorgenommen werden soll, ergibt sich folgende Situation zur Beurteilung des Jahresabschlusses im Rahmen der genos...
	Damit ist eine Entlastung des Aufsichtsrates von seiner Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendungsvorschlages nicht gegeben.
	Sofern keine Jahresabschlussprüfung gewünscht wird, jedoch eine Begutachtung des Jahresabschlusses, kann mit dem Prüfungsverband eine Prüferische Durchsicht nach berufsständischen Grundsätzen (Institut der Wirtschaftsprüfer, Prüfungsstandard 900: Grun...
	Die Prüferische Durchsicht ist ebenso wie die kritische Würdigung keine Prüfung, enthält jedoch im Vergleich zur kritischen Würdigung in Form einer gesonderten Bescheinigung folgendes Ergebnis: „Auf der Grundlage unserer Prüferischen Durchsicht sind u...
	Der möglichen Erweiterung der genossenschaftlichen Prüfung um eine freiwillige Jahresabschlussprüfung oder eine Prüferische Durchsicht liegt eine gesonderte Honorarvereinbarung zugrunde.
	3. Durchführung und Ablauf
	Die genossenschaftliche Pflichtprüfung muss bei Genossenschaften, bei denen die Bilanzsumme 2 Mio. Euro übersteigt (§ 53 Abs. 1 Satz 2 GenG) jährlich durchgeführt werden, sofern die Bilanzsumme unter
	2 Mio. Euro liegt, mindestens in jedem zweiten Geschäftsjahr.  Auch die Durchführung einer freiwilligen jährlichen Pflichtprüfung kann vertraglich vereinbart werden. Im Gegensatz zur Pflichtprüfung bei Kapitalgesellschaften ist die Durchführung der ge...
	In der Praxis erfolgt die Prüfung nach telefonischer Abstimmung des Beginns der Prüfung zwischen dem beauftragten Mitarbeiter des BWGV und dem Vorstand der Genossenschaft. Für einen effizienten, kostengünstigen Ablauf der Prüfung ist es zweckmäßig, di...
	Die einzelnen, gesetzlich bestimmten Ablaufschritte sind wie folgt:
	a) § 57 Abs. 2 GenG:
	Anzeige des Beginns der Prüfung durch den Prüfungsverband (Mitarbeiter des Prüfungsverbandes vor Ort bei der Genossenschaft). Benachrichtigung der übrigen Aufsichtsratsmitglieder durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
	b) § 57 Abs. 4 GenG
	Mündliche Berichterstattung über das vorläufige Ergebnis der Prüfung im Anschluss an die Prüfung, in der Regel im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung an der der Vorstand ebenfalls teilnimmt. Der Berichterstattung geht eine Weitergabe des Entwurfes des P...
	c) § 58 Abs. 3 GenG
	Vorlage des schriftlichen Prüfungsberichtes (endgültiges Prüfungsergebnis) an den Vorstand und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat den Inhalt des Prüfungsberichtes zur Kenntnis zu nehmen.
	d) § 58 Abs. 4 GenG
	Vorstand und Aufsichtsrat haben unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes über das Ergebnis der Prüfung in gemeinsamer Sitzung zu beraten und dies durch Unterzeichnung des sogenannten „Rückberichtes“ zu bestätigen.
	e) 59 Abs. 1 GenG
	Der Vorstand hat die sogenannte Prüfungsbescheinigung zum Genossenschaftsregister einzureichen. Derzeit wird die elektronische Einreichung vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. für die Genossenschaften übernommen.
	f) § 59 Abs. 2 GenG
	In der Generalversammlung hat sich der Aufsichtsrat über wesentliche Feststellungen oder Beanstandungen der Prüfung zu erklären. In der Praxis erfolgt dies durch das Verlesen der Zusammenfassung des schriftlichen Prüfungsberichtes durch den Vorsitzend...
	4. Nutzen
	Der Nutzen der genossenschaftlichen Prüfung liegt neben der umfassenden Berichterstattung aufgrund der vielfältigen Prüfungsgegenstände vor allem in der Ausrichtung als „Betreuende Prüfung“. Dies bedeutet, dass der Prüfungsverband auch nach Abschluss ...
	Auf diese Weise erfolgt eine intensivere Einflussnahme auf die Mitgliedsgenossenschaften, selbstverständlich ohne dass Weisungsrechte des Prüfungsverbandes gegenüber Organen der Genossenschaft bestehen.
	Letztlich ist auch die im Vergleich zu anderen Rechtsformen deutlich geringere Zahl an Unternehmensinsolvenzen Ausdruck für den Nutzen der genossenschaftlichen Pflichtprüfung.
	14. Aus- und Weiterbildung
	Die Akademien des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. mit den Standorten Karlsruhe-Rüppurr und Stuttgart-Hohenheim unterstützen neu gegründete Genossenschaften durch ein umfangreiches Bildungsangebot. Dieses reicht von Schulungen für V...
	Alle Seminare und Trainingsmaßnahmen können auch vor Ort in der Genossenschaft durchgeführt werden. Gerne entwickelt der Genossenschaftsverband auch spezielle Qualifikationsmaßnahmen für die einzelne Genossenschaft. Besonders erfolgreich können diese ...
	Das umfassende Leistungsangebot inkl. der Angebote zur Aus-, Fort- und Weiterbildung der Akademie Karlsruhe-Rüpurr bzw. der Akademie Stuttgart-Hohenheim ist auf der Internetseite (www.bwgv-akademie.de) zu finden.
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